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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

26.06.1984 

Geschäftszahl 

84/04/0031 

Rechtssatz 

Wird trotz des auf "Änderung" der Anlage gerichteten Antrages diese nicht nach § 81 GewO (sondern nach § 77 
leg cit) genehmigt, erweist sich der Bescheid als inhaltlich rechtswidrig. 


